ANMELDUNG: "e srzt
arztekammer
per E-Mail: sandra.kuellmer@aekn.de a(n niedersachsen

Train-the-Trainer Modul 3 Workshop
Anmeldeformular 2026

Krankenhaus Winsen, Friedrich-Lichtenauer-Allee 1, 21423 Winsen (Luhe)

Kursgebiihr: 150,00 Euro

Mittwoch, 04.03.2026 15 bis 19 Uhr

Daten des Teilnehmers:

Name, Rufname, ggf. Titel:

Anschrift:

Emailadresse:

Geburtsdatum:

Arbeitgeber/Tatigkeit:

Mit meiner Unterschrift melde ich mich verbindlich zu dem von mir angegebenen Kurs an und akzeptiere die
Allgemeinen  Geschéftsbedingungen der Arztekammer Niedersachsen fiir  Fortbildungs- und
Seminarveranstaltungen.

Unterschrift: x

SEPA-Lastschrift - Bitte ausfillen:

Hiermit erm&chtige ich die Arztekammer Niedersachsen (Glaubiger-ID: DE25ZZZ00000076440), Zahlungen
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der
Arztekammer Niedersachsen auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulésen.

IBAN: (Bitte beachten, 22-stellig) BIC:
Name/Ort des Geldinstitutes: Name des Kontoinhabers:
Ort, Datum: Unterschrift: &

Der Teilnehmer ist erst mit der Anmeldebestatigung durch die AKN zur Kursteil-
nahme berechtigt. Weitere Informationen folgen bis max. zehn Tage vor Kursbeginn per E-Mail.




Weitere Informationen fur Teilnehmer:

Alle Informationen zu Zahlungsfristen, Widerruf und Stornofristen entnehmen Sie bitte den AGBs

der Arztekammer Niedersachsen. Diese finden Sie unter
https://www.aekn.de/fileadmin/inhalte/pdf/fortbildung/kurse _und seminare/AGB_AEKN 040320.pdf

Die Kursgebihr wird ca. 7 Tage vor dem jeweiligen Kursbeginn von lhrem angegebenen Konto
eingezogen. Eine Quittung Uber die entrichtete Geblihr erhalten Sie nach dem Kurs per Post.

Wir moéchten Sie auf die Mdoglichkeit hinweisen, eine Seminar-Versicherung abzuschliel3en.
Versicherungsunternehmen bieten Leistungen an, mit denen Sie die Kosten von
Bildungsveranstaltungen versichern kdnnen. Kénnen Sie z.B. wegen einer kurzfristigen Erkrankung
nicht an der Bildungsveranstaltung teilnehmen, erhalten Sie die versicherten Kosten zurtick. Mit dem
Stichwort ,Seminar-Versicherung” kdnnen Sie bei Interesse z.B. im Internet schnell ein geeignetes
Angebot finden.

Die Datenschutzerklarung der Arztekammer Niedersachsen finden Sie online unter
www.aekn.de/datenschutz



https://www.aekn.de/fileadmin/inhalte/pdf/fortbildung/kurse_und_seminare/AGB_AEKN_040320.pdf
http://www.aekn.de/datenschutz

Allgemeine Geschéftsbedingungen (AGB) der
Arztekammer Niedersachsen
fur Fortbildungs- und Seminarveranstaltungen

§ 1 Geltungsbereich
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. Die Arztekammer Niedersachsen (nachfolgend ,Veranstalterin® genannt) fiihrt

Fortbildungs- und Seminarveranstaltungen durch. Alle Angebote der Veranstalterin
richten sich an Arzte1, Angehdrige medizinischer Fachberufe sowie Angehérige
anderer Berufsgruppen (nachfolgend , Teilnehmer” genannt).

. Diese Allgemeinen Geschaftsbedingungen regeln die vertraglichen Beziehungen

zwischen dem Teilnehmer und der Veranstalterin, fiir die von dieser angebotenen
Fortbildungs- und Seminarveranstaltungen. Sie werden mit Vertragsschluss
Bestandteil des Vertrages zwischen der Veranstalterin und dem Teilnehmer.

§ 2 Anmeldung
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1. Alle Veranstaltungsangebote der Veranstalterin sind freibleibend.
2.

Die Anmeldung ist ein Vertragsangebot an die Veranstalterin. Der Anmeldende
hat dabei alle zur Vertragsabwicklung erforderlichen Angaben zu machen.
Soweit fur die Teilnahme an einer Veranstaltung bestimmte
Zugangsvoraussetzungen vorliegen, sind die notwendigen Nachweise mit der
Anmeldung vorzulegen. Geschieht dies nicht, kann eine Teilnahme an der
Veranstaltung nicht erfolgen.

. Der Vertrag kommt durch Annahmeerklarung (schriftiche Anmeldebestéatigung)

der Veranstalterin zustande.

. Soweit eine Anmeldung so kurzfristig erfolgt, dass eine schriftliche

Anmeldebestatigung nicht mehr versendet werden kann, gilt der Vertrag als
geschlossen, wenn die Anmeldung zur Veranstaltung gegentiber dem
Teilnehmer in anderer geeigneter Weise bestatigt wird.

. Die Anmeldung kann sowohl schriftlich mit dem Formular der Veranstalterin als

auch Uber das Online-Portal der Veranstalterin erfolgen.

. Mit Abschluss des Vertrages werden vertragliche Rechte und Pflichten zwischen

der Veranstalterin und dem Anmeldenden begriindet. Insbesondere erkennt der
Teilnehmer diese AGB ausdriicklich an.

§ 3 Zahlung

1.

N

w

N

Das Veranstaltungsentgelt ist der jeweiligen Veranstaltungsinformation zu
entnehmen. Die Zahlung des Entgelts kann ausschlieBlich per SEPA-Lastschrift
erfolgen. Der Teilnehmer erteilt der Veranstalterin hierfir ein SEPA-Mandat.

. Der Teilnehmer erhélt von der Veranstalterin mit der Anmeldebestétigung oder in

einem gesonderten Schreiben eine Information tber das jeweils zu bezahlende
Veranstaltungsentgelt sowie den Zeitpunkt der Félligkeit des Lastschrifteinzugs.

. Wird die SEPA-Lastschrift mangels ausreichender Kontodeckung oder aufgrund

der Angabe einer falschen Bankverbindung nicht eingelst oder widerspricht der
Teilnehmer der Abbuchung, obwohl er hierzu nicht berechtigt ist, hat der
Teilnehmer die durch die Riickbuchung des jeweiligen Kreditinstituts
entstehenden Gebihren zu tragen, wenn er diese zu vertreten hat.

. Im Fall eines Zahlungsverzugs ist die Veranstalterin des Weiteren berechtigt, den

Teilnehmer von der Veranstaltungsteilnahme auszuschlieen bzw. die
Aushéandigung der Teilnahmebescheinigung und/oder des Priifungszeugnisses
bis zur vollstandigen Begleichung des Veranstaltungsentgelts zu verweigern.

§ 4 Durchfiihrung der Veranstaltung
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Inhalt und Umfang der Leistungen der Veranstalterin ergeben sich aus dem
jeweiligen Veranstaltungsangebot der Veranstalterin.

. Ein Anspruch darauf, dass eine Veranstaltung durch einen bestimmten Dozenten

durchgefiihrt wird, besteht nicht. Dies gilt selbst dann, wenn die Veranstaltung
mit dem Namen eines bestimmten Dozenten angekiindigt wurde. Die
Veranstalterin tragt dafiir Sorge, dass auch der neue Dozent entsprechend
qualifiziert ist, die Fortbildungsinhalte in hinreichender Weise zu vermitteln.

. Die Veranstalterin kann aus sachlichen Griinden Ort und Zeitpunkt der

Veranstaltung &ndern.

. Anderungen im Sinne von Nr. 2 und 3 berechtigen den Teilnehmer nicht zum

Riicktritt vom Vertrag oder zur Minderung des Veranstaltungsentgelts. Soweit dem
Teilnehmer infolge einer Anderung im Sinne nach Nr. 3 die Teilnahme an der
Veranstaltung unzumutbar wird, kann eine Kiindigung nach § 7 Nr. 5 erfolgen.

§ 5 Rucktritt / Kiindigung durch die Veranstalterin
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Die Durchfiihrung einer Veranstaltung zum ausgewiesenen Entgelt erfordert eine
sich jeweils aus dem Veranstaltungsangebot ergebene Mindestteilnehmerzahl.
Soweit diese Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, kann die Veranstalterin
von dem Vertrag zurucktreten. Die Absage erfolgt schriftlich bis spatestens 14
Tage vor dem Veranstaltungsbeginn. Der Teilnehmer erhélt von der
Veranstalterin - soweit vorhanden - ein alternatives Veranstaltungsangebot.
Soweit das Veranstaltungsentgelt bereits eingezogen wurde, wird dieses
umgehend erstattet. Weitere Anspriiche des Teilnehmers, insbesondere
Schadensersatzanspriiche, bestehen nicht.

. Soweit eine Veranstaltung aus Griinden, die von der Veranstalterin nicht zu

vertreten sind (z.B. wegen hoherer Gewalt), ganz oder teilweise nicht
durchgefiihrt werden kann, kann die Veranstalterin von dem Vertrag
zuriicktreten. In diesem Fall muss der Teilnehmer nur das anteilige Entgelt fir
bereits durchgefiihrte bzw. durchfiihrbare Veranstaltungsteile entrichten. Ein
Uberzahltes Entgelt wird umgehend erstattet.

. Die Veranstalterin kann den Vertrag aus wichtigem Grund (§ 314 Burgerliches

Gesetzbuch) fristlos kiindigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere in
folgenden Fallen vor:

. VerstdRRe gegen die am Veranstaltungsort geltende Hausordnung
. Ehrverletzungen gegeniiber Dozenten und Teilnehmern
. Storung der Veranstaltung, die dazu fiihrt, dass die Veranstalterin ihre

Vertragserftillung gegentiber den tibrigen Teilnehmern nicht mehr
wahrnehmen kann und/oder Verhaltensweisen, die zu einer Gefahrdung
der eigenen Person, anderer Teilnehmer, Dozenten oder Dritter fihren.

. Nach ihrem Ermessen kann die Veranstalterin statt einer Kiindigung nach Nr. 3

den Teilnehmer auch von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung
ausschlieBen.

1 Aus Griinden der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen die mannliche Form gewahlt,
es ist jedoch immer auch die weibliche Form mitgemeint
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Der Anspruch der Veranstalterin auf Zahlung des Veranstaltungsentgelts wird

durch eine Kiindigung nach Nr. 3 oder einen Teilnahmeausschluss nach Nr. 4
nicht berhrt.

§ 6 Widerrufsrecht des Teilnehmers

Soweit der Vertrag mit der Veranstalterin unter ausschlief3licher Nutzung von
Fernkommunikationsmitteln im Sinne des § 312¢ Abs. 2 BGB, d.h. insbesondere
online, per E-Mail, SMS, Messenger-Dienste, Telefon, Telefax oder Briefpost
geschlossen wurde, steht dem Teilnehmer, sofern dieser Verbraucher im Sinne des
§ 13 BGB ist, d.h. eine natirliche Person ist und das Rechtsgeschéft weder seiner
gewerblichen noch selbsténdigen beruflichen Tatigkeit zugerechnet werden kann,
ein Widerrufsrecht nach MaRRgabe der folgenden Bestimmungen zu:

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie konnen lhre Vertragserklarung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von
Griinden in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach
Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch
nicht vor Erfullung unserer Informationspflichten gemaR Artikel 246 § 2 in
Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten geman § 312 g
Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist gentigt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Der Widerruf ist zu richten an:
Arztekammer Niedersachsen
Sachgebiet Fortbildung

Berliner Allee 20

30175 Hannover

E-Mail: Fortbildung@aekn.de
Fax: 0511/ 3802 1499

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zuriickzugewéhren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen)
herauszugeben. Kénnen Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen
(z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand zurlickgewahren bzw. herausgeben, miissen Sie uns insoweit ggf.
Wertersatz leisten. Dies kann dazu fiihren, dass Sie die vertraglichen
Zahlungsverpflichtungen fiir den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfillen
missen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen missen innerhalb von 30
Tagen erfiillt werden. Die Frist beginnt fiir Sie mit der Absendung lhrer
Widerrufserklarung, fiir uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf
lhren ausdriicklichen Wunsch vollstéandig erftllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht
ausgelibt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

§ 7 Kuindigung/ Abmeldung durch den Teilnehmer
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. Bei einer Kiindigung/ Abmeldung bis zu 28 Tage vor dem jeweiligen

Veranstaltungsbeginn besteht keine Zahlungsverpflichtung.

. Bei einer Kiindigung/ Abmeldung vom 27. bis 15. Tag vor dem jeweiligen

Veranstaltungsbeginn sind 50 % des Veranstaltungsentgelts zu bezahlen.

. Bei einer Kiindigung/ Abmeldung ab dem 14. Tag vor dem jeweiligen

Veranstaltungsbeginn sind 100 % des Veranstaltungsentgelts zu bezahlen.
Soweit der Teilnehmer bei Kiindigung/ Abmeldung nachweist, dass die fir die
Veranstalterin entstandenen Kosten durch die Kiindigung/ Abmeldung geringer sind
als die unter Nr. 2 und 3 genannten, hat er nur diese geringeren Kosten zu tragen.

. Erfolgt die Kiindigung, da dem Teilnehmer die Teilnahme an der Veranstaltung

nach einer organisatorischen Anderung geman § 4 Nr. 4 unzumutbar ist, hat der
Teilnehmer nur das Entgelt fur bereits durchgefiihrte Veranstaltungsteile zu
entrichten. Soweit das Veranstaltungsentgelt bereits eingezogen wurde, wird
dieses im Ubrigen umgehend erstattet.

. Die Kiindigung/ Abmeldung muss schriftlich erfolgen. MaRgeblich ist der Eingang

bei der Veranstalterin. Telefonische Abmeldungen oder Kiindigungen sind nicht
mdoglich.

. Der Teilnehmer kann sich anstelle einer Kiindigung/Abmeldung durch eine

Ersatzperson vertreten lassen, sofern diese in ihrer Person die gleichen
Voraussetzungen fir die Veranstaltung innehat. Die Mitteilung der Vertretung
muss schriftlich erfolgen.

. Im Ubrigen fuhrt die Nichtinanspruchnahme einzelner Veranstaltungsstunden

weder zu einer Ermagigung noch zu einer Erstattung des
Veranstaltungsentgelts.

§ 8 Haftung
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Die Teilnahme an den Veranstaltungen sowie die Nutzung von Raumlichkeiten
und Einrichtungen der Veranstalterin erfolgen auf eigene Gefahr. Die
Veranstalterin haftet nicht bei Unféllen und fur Beschédigungen, Verlust oder
Diebstahl, soweit sie diese nicht vorsatzlich oder grob fahrlassig verursacht hat.

. Schadensersatzanspriiche des Teilnehmers gegen die Veranstalterin sind

ausgeschlossen. Vom Ausschluss ausgenommen sind Félle, in denen die
Veranstalterin vorsétzliches oder grob fahrlassiges Verschulden trifft.

. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten beschrénkt sich die Haftung der

Veranstalterin auf den Ersatz des nach Art der Veranstaltung vorhersehbaren,
vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschadens, soweit nicht Vorsatz
oder grobe Fahrlassigkeit vorliegen oder wegen der Verletzung des Lebens,
Kérpers oder der Gesundheit gehaftet wird.

§ 9 Schriftformerfordernis und Schlussbestimmung
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Ergénzungen oder Anderungen des Vertrages zwischen dem Teilnehmer und der
Veranstalterin sind nur wirksam, wenn sie schriftlich bestatigt werden.

. Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden,

so soll hierdurch die Giiltigkeit der Gbrigen Bestimmungen nicht beriihrt werden.
Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die gesetzlichen Vorschriften.



	1_2026_Anmeldeformular_Winsen
	Train-the-Trainer Modul 3 Workshop
	Anmeldeformular 2026
	Krankenhaus Winsen, Friedrich-Lichtenauer-Allee 1, 21423 Winsen (Luhe)
	Kursgebühr: 150,00 Euro


	AGBs

	Textfield: 
	x: 
	IBAN Bitte beachten 22stellig: 
	BIO: 
	NameOrt des Geldinstitutes: 
	Name des Kontoinhabers: 
	Ort Datum: 
	Unterschrift X: 


